
Protokollnotiz 

Das Sozialamt Fürth hat bei den 31 ortsansässigen Apotheken angefragt, ob und 
ggf. in welchem Rahmen Bereitschaft besteht, einkommensschwachen Fürther 
Bürgerinnen und Bürgern, welche im Besitz des Fürth-Passes sind -wie in Nürnberg- 
eine Ermäßigung einzuräumen. 
 
Es gingen 15 Rückmeldungen ein; dazu ergibt sich folgende Auflistung: 

 2 Apotheken    nein 
 1 Apotheke      auf Anfrage 
 5 Apotheken    10 % 
 7 Apotheken    20 % 
 
Grundsätzlich besteht die Bereitschaft, einen Rabatt einzuräumen, allerdings unter 
Vorgaben. Die Apotheken haben in ihren Rückmeldungen nochmals deutlich darauf 
hingewiesen, dass bereits reduzierte Ware von einer Ermäßigung ebenso 
ausgeschlossen ist wie Aktionsartikel. 
 
Die Umsetzung der Rabatt-Aktion erfolgt unter Bekanntgabe in der Stadtzeitung und 
in der örtlichen Tagespresse. Die teilnehmenden Apotheken werden entsprechend 
verständigt.  
 
Vermerk 

Die Beiratsmitglieder wurden über den Sachstand "Ausweitung des Kreises der 
Fürth-Pass-Berechtigten um die Empfänger von Leistungen nach den §§ 22, 23 und 
90 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)" informiert. Die Angelegenheit liegt der 
Bürgerinformation zur Prüfung der Umsetzung vor. Dem Beirat wird in der nächsten 
Sitzung berichtet. 
 


